
Kirmesgesellschaft 1900

Erklärung zur Übertragung der Aufsichtspflicht

Des/der Erziehungsberechtigten an eine volljährige Begleitperson
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz 

1.   Begleitperson:  
Name, Vorname: _____________________________________

Straße, Nr.: _____________________________________

PLZ, Wohnort: _____________________________________

2. zu beaufsichtigende Person:        Altstadt
Name, Vorname: _____________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________

Straße, Nr.: _____________________________________

PLZ, Wohnort: _____________________________________

3.   Erziehungsberechtigte/r:  
Name, Vorname: _____________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________

Telefonnummer: _____________________________________

Einverständniserklärung des/r Erziehungsberechtigten:
Ich/Wir erklären, dass oben angegebene Begleitperson für den einmaligen Besuch die Erziehungsaufgaben gegenüber 
der unter Punkt 2 genannten Person wahrnimmt. Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die Veranstaltung:

Name: Konzert Sidewalk, Festzelt der Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt
Datum: 20.08.2010
bis: [  ] zum Ende der Veranstaltung oder [  ] bis ____Uhr

besucht wird. Wir wissen, dass sowohl unser minderjähriges Kind wie auch die von uns mit Erziehungsaufgaben 
beauftragte Person im Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich auszuweisen. Für eventuelle Rückfragen sind 
wir unter der oben angegebenen Telefonnummer zu sprechen.

_______________________________ (Ort / Datum)

_______________________________ _______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Begleitperson

Zeigen Sie diese Einverständniserklärung unaufgefordert am Eingang vor. Ein Nachreichen ist nicht möglich. Nur gültig 
für Personen ab 16 Jahren. Eintritt zum Zelt, auch bei Wiedereinlass, ist nur mit der Aufsichtsperson möglich.

Es wird von der Aufsichtsperson darauf geachtet, dass von der unter 16jährigen Person keine alkoholischen Getränke 
konsumiert werden. Außerdem hat die Person sich ab 22 Uhr in unmittelbarer Nähe der Aufsichtsperson aufzuhalten.
Es wird von der Aufsichtsperson darauf geachtet, dass von der über 16 jährigen aber minderjährigen Person keine 
branntweinhaltigen Getränke konsumiert werden. Außerdem hat die Person sich ab 24 Uhr in unmittelbarer Nähe der 
Aufsichtsperson aufzuhalten.

Die Personensorgeberechtigten tragen die Verantwortung bei der Auswahl der Aufsichtspersonen. Die
Aufsichtspflichtigen müssen nicht nur volljährig sein, es muss außerdem ein gewisses Respektsverhältnis
vorhanden sein (in der Regel kann diese Aufgabe also z.B. nicht der volljährige Freund oder die Freundin erfüllen).
Eine Übertragung der Erziehungsberechtigung kann nur für den jeweiligen Abend erfolgen.
Eine Übertragung der Erziehungsberechtigung auf den Veranstalter. Gastwirt oder sonstige in der
Gastwirtschaft Beschäftigte ist nicht zulässig!


